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RS OGH 1972/8/31 6Ob111/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.08.1972

Norm

EisbEG §44

Rechtssatz

Ruft der Antragsteller ungerechtfertigt das ordentliche Gericht an, dann ergibt sich kein Kostenersatzanspruch des

Enteigners, wohl aber entfällt seine Kostenersatzpflicht.
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